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Die orte Chriſti: 77 Daß Alle Eins ſeien“ befinden ſich nicht in der
proteſtantiſchen griechiſchen Ausgabe des Teſtamente In der
Ausgabe von Beza (Tiguri. Typographia Bodmaniana
we ich habe, Joan. 17, 21 FVOQ TAVYTSO 06t. In einer
deutſchen und franzöſiſchen Ausgabe der Bibelgeſellſchaft, we ich
ebenſa habe, befinden ſich die orte auch Ferner mob ich Sie
freundli bitten, uns einmal mit dem „Rad der Geſchichte“ m Ruhe
zu laſſen Wir Aben eS jetzt chon 3 oft gehört Wir wiſſen ganz
gut, daß eS ein Rad der Geſchichte gibt und daß dasſelbe In vielen
Zweigen des menſchlichen Wiſſens und en große Veränderungen
hervorgebracht hat und wohl noch bringen wird Wir wiſſen aber auch,
daß eS Dinge gibt, auf we das Rad der keinen oder nur
geringen Einfluß ausübt Dazu gehören nicht bloß die abſtrakten Wahr
heiten der Logik und Mathematik, ondern auch materielle Subſtanzen,
ſo der menſchliche Körper, eine Bildung, eile, Bedürfniſſe, Leiden,
Tod ſo auch die Tiere, Pflanzen Es handelt ſich alſo,
Herr Profeſſor, darum, 3 wiſſen, zu welcher Klaſſe die Religionen
und ihre Wahrheiten ehören, ob ſie vom Rad der ab  V
hängen oder nicht Wir behaupten nein; Sie behaupten 10 eweiſen
Sie es; dann ergeben wir uns Wir werden aber dann nicht bei der
Station Luther ausſteigen, en Sie einladen, mit uns direkt zurStation ans Schwarze Meer zu fahren

Zur rage der Bewertung der Manual⸗Mleßſtipendien
bei der Bemeſſung der Perſonal⸗Einkommenſteuer.

obn Dr. Viktor Fuchs In Wien.
Die rage, ob die Manual⸗-Meßſtipendien bei der Bemeſſungder Perſonal⸗Einkommenſteuer in Berechnung 3u ziehen, beziehungs⸗weiſe in Einnahme zu ſtellen ſeien, hat bekanntli nicht nUuLr unſeren

Klerus, ſondern auch die iverſen Steuer⸗Bemeſſungs⸗Kommiſſionenlebhaft beſchäftiget. Die einen vertraten die Anſchauung, daß das
Erträgnis der Manual⸗Meßſtipendien nicht In Einnahme 3u ſtellen
ſei, die anderen vertraten wieder die Behauptung, daß das Erträgnisderſelben In Einnahme zu ſtellen, und bei Bemeſſung der PerſonalEinkommenſteuer zu berückſichtigen ſei

Dieſe rage hat nunmehr ihre prinzipielle Erledigung und
Beantwortung gefunden durch eine Entſcheidung des Verwaltungs⸗gerichtshofes.

Der Pfarrer o

ſef Ar in Videm (Steiermark) hat durch
ſeinen Rechtsanwalt un Wien errn Dr Viktor Fuchs, die un

Die Antwort Denifles auf die Rezenſionen von Harnack, See
berg 20 kam miur erſt nach der Arbeit 3u, onnte aher nicht mehrverwendet verden
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ede ehende rage vor den Verwaltungsgerichtshof ebracht,
und Elnne Entſſcheidung desſelben provoziert. Der genannte Gerichts⸗
hof hat nämlich die Entſcheidung der Perſonal⸗Einkommenſteuer⸗
erufungs⸗Kommiſſion Ito Graz den ezember 1901 32001,
womit rkannt worden war, daß die vom Pfarrer Zickar i Empfang
genommenen Manual-Meßſtipendien bei Bemeſſung der Perſonal⸗
Einkommenſteuer als Elne Einnahmepoſt zu behandeln ſei,
mangelhaften Verfahrens aufgehoben

In der diesbezüglichen Entſcheidung des Verwaltungs⸗
gerichtshofes vomPm November 1903, 7043, er ‘eS Unter
anderem folgendermaßen „Der Gerichtshof hat der Beſchwerde
oferne ſie ſich gegen die Geſetzlichkeit der Einrechnung des Ein⸗
kommens aus Manual Meßſtipendien richtet Qus dem Grunde
ſtattgegeben eil das diesbezüglich beobachtete Verfahren
weſentlichen angel aufwei Die Beſchwerde wendet Eln daß das
Erträgnis der Manual⸗Meßſtipendien der Per onal-⸗Einkommen⸗
ſteuer aus dem Grunde ni unterliege eil leſe Meßſtipendien
als dona Charitatis alſo als enke ſich charakteriſieren Einnahmen
QAus Geſchenken jedo gemäß der Beſtimmung des 8 159 Abſatz
von der Perſonal Einkommenſteuer befreit ſind Der Gerichtshof CI.
die Anſchauung der Beſchwerde inſoferne als die anual Meß⸗
ſtipendien als Geſchenke oder geſchenkähnliche Zuwendungen qualifiziert
werden denn gema des kirchenrechtlichen Grundſatzes — we Vor⸗
ſchri als die Norm Betracht kommen muß nach welcher ſich
die rechtliche Qatur und der Inhalt des die vorliegend rage
kommenden Bezüge begründenden Verhältniſſes beſtimmt daß Geiſt

2

—
E mit Weltlichem nicht vergolten werden kann und darf widrigens
die nach kanoniſchem Rechte ſtrafbare Handlung der Simonie egangen
würde war kein Zweifel der Richtung übrig, daß ſolche Stipendien
nicht als Entgelt für Enne ſpirituelle andlung anzuſehen ſind 0
Meßſtipendien ſind aber Geſchenke oder geſchenkähnliche Zuwendungen
welche Grunde der Beſtimmung des 159 ſatz 2 MU all

allerdings der Steuerpflicht unterworfen ſind derlei
Einnahmen aus Geſchenken oder geſchenkähnlichen Zuwendungen
„außerordentliche“ ſind

In dieſem Gedankengange bewegt ſich auch die Norm des
Artikels Abſatz der Vollzugsvorſchrift zum Hauptſtück, und
kann die elbe aher nicht als dem Geſetze wider prechend bezeichnet
werden „Auß ch“ ſind aber derlei Einnahmen dann
enn der der Qtur der Schenkung oder geſchenkähnlichen
Zuwendung ereits liegende Charakter ſich nicht mit e
wiſſen oder zumindeſt nicht mit ſolchen Regelmäßigkeit wieder⸗
holenden Leiſtung, daß ſie dadurch Eeln gewöhnlicher Faktor I der⸗
Befriedigung der wirtſchaftlichen Bedürfniſſ des Beſchenkten werden
würde, noch verſchärft wird, enn alſo die Schenkung oder ſchenkungs⸗
ähnliche Zuwendung ganz exzeptionellen Charakter eſitzt, 1.
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auf Clte des Beſchenkten außer dem Kreiſe des Gewöhnlichen iegt,das Gewöhnliche übertrifft.
Damit alſo Einnahmen aus Manual-Meßſtipendien Iim Sinne

des 8 59, Abſatz als ſteuerpflichtig erſcheinen, dürfen ſienicht den Charakter einer außerordentlichen Zuwendung aben Dar
über nun, ob die gedachten Einnahmen außerordentliche oder ordent.
liche ſind, gibt die Adminiſtrativ⸗Verhandlung keinen Aufſchluß und
ſind euge der Adminiſtrativakten darüber Feſtſtellungen über⸗
au nicht rfolgt, denn die eiden Kommiſſionen haben ſich vorwegauf den Rechtsſtandpunkt eſtellt, daß die mehrerwähnten Einnahmen
Unter die Im § 167, Abſatz 2, bezeichneten Dienſtbezüge fallen, eine
rage, die, ganz abgeſehen davon, ob derlei Manual⸗Meßſtipendien
Unter den ſteuerrechtlichen Begriff der „Dienſtbezüge“ allen, erſtdann aktuell werden kann, enn die Vorfrage gelöſt iſt, ob eine
innahme nach der allgemeinen Interpretation des Begriffes ſteuerpflichtiges Einkommen“ ſich überhaupt als eine ſteuerpflichtige dar⸗—
E oder nicht

Vorerſt war alſo feſtzuſtellen, ob die Einnahmen QAus anual
Meßſtipendien ſich als außerordentliche oder ordentliche Im Sinne der
oben gekennzeichneten Kriterien darſtellen. Zur Beurteilung dieſes fürdie rage der Steuerpflicht in erſter Linie relevanten Umſtandes war
keine der beiden Kommiſſionen geſchritten und hat der Gerichtshofhierin einen weſentlichen Mangel des Verfahrens rblickt.“

eiter eißt eS: „Die ote der Statthalterei Vi Graz vom
Juli 1901, mit welcher der Schätzungskommiſſion be

kanntgegeben war, daß ber das Einkommen einzelner geiſtlicher Perſonen, darunter auch des Beſchwerdeführers, keine Nachweiſung be
züglich der Einnahmen aus anual und geſtifteten Meſſen vorliegeund daß auch da

ürſtbiſchöfliche Lavanter Ordinariat mit der Zuſchrift vom Juni 1901 1989, mitgeteilt hat, daß das fragliche Einkommen dort unbekannt ſei und nicht erhoben werden k  önne,weiſt darauf hin, daß die Schätzungskommiſſion allerdings Nachweiſungenber das Einkommen aus Manual— und fundierten Meßſtipendien,nicht aber das Iim § 206, alinea 235 leg Cit. vorgeſehene Gutachtenarüber eingeholt hat, wie hoch das QAus dieſer Quelle zu veranſchlagendeEinkommen ſich belaufen haben mag, worin ern weiterer weſentlicherangel des Verfahrens elegen iſt

Nachdem alſo das Verfahren mit einem weſentlichen Mangelbehaftet erſcheint, war die angefochtene Entſcheidung aufzuheben.“

Erzählungen für amilien⸗ und Pfarrbibliotheken.
Von Johann Langthaler, Leg orherr und Stiftshofmeiſter V Florian(Oberöſterreich). (Nachdruck vorbe  en.)

Pius In Lehbensbild des heiligen Vaters. Mit einem
Rückblick auf die letzten Tage Leos III Von Mons. Dr. Anton de Waal
Rektor des Campoj Santo Mit einem Titelbild Papſt ius und 137 M


